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Arbeitsrecht 
(Nr. 060/2006) 

 
 
Kündigung durch Insolvenzverwalter – 

„bedingter Interessenausgleich“ 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
1. 
Kommt ein aufschiebend bedingter Interessenausgleich zwi-
schen den Betriebsparteien zu Stande, ist ein Interessenaus-
gleich im Sinne von § 113 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) zumindest „versucht“. Ob ein Interessenausgleich 
grundsätzlich bedingungsfeindlich ist, bleibt offen. 
 
2. 
Der frühestmögliche Zeitpunkt einer Kündigung im massearmen 
Insolvenzverfahren hängt nicht davon ab, wann die Kündi-
gungsvoraussetzungen des § 1 Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG) erfüllt sind. 
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